
	

 

Fachgruppenreglement des Vereins männer.ch  
Vom Vorstand von männer.ch verabschiedet am 13. November 2021  

 

1. Ausgangslage  

männer.ch versteht sich u.a. «als Fachorganisation, die sich für die Weiterentwicklung, 
Professionalisierung und Verankerung geschlechterreflektierter Arbeit mit Jungen, Männern 
und Vätern einsetzt und als Träger von Projekten, Bildungs- und Beratungsangeboten 
auftritt» (Art. 2 der Statuten).  

Eine wichtige Säule dieses Auftrags ist die fachliche Vernetzung der Fachmänner im Feld 
geschlechterreflektierter Jungen-, Männer- und Väterarbeit. Diese erfolgt einerseits durch 
die Organisation von Bildungsveranstaltungen (Lehrgang, Fachtag etc.) und andererseits 
durch die Koordination von thematischen Fachgruppen. Letzteren widmet sich das 
vorliegende Dokument.   

 

2. Zielsetzung 

Fachgruppen sind Austauschgefässe von Fachleuten, die in spezifischen Fachgebieten im 
ganzen Feld geschlechterreflektierter Jungen-, Männer- und/oder Väterarbeit tätig sind.  

Fachgruppen dienen 

- der Weiterentwicklung des Fachgebiets 
- der Vernetzung der Fachleute im Fachgebiet  
- der Qualitätssicherung und der Entwicklung fachlicher Standards 
- der kollegialen Beratung und Intervision 
- dem Kontakt und persönlichen Austausch 
- der fachlichen Information und Inspiration des verbandspolitischen Handelns.  

 

3. Grundlage 

Art. 13 der männer.ch-Statuten 

 

4. Entstehung von Fachgruppen 

Fachgruppen entstehen auf Wunsch engagierter Fachleute in einem spezifischen 
Fachgebiet und/oder auf Anregung durch den Vorstand. Die Gründung einer neuen 
Fachgruppe wird vom Vorstand genehmigt.  

 

  



	

5. Organisation  

Fachgruppen treffen sich mindestens zwei Mal jährlich und bestehen aus mindestens drei 
Personen.  

Die Mitarbeit in Fachgruppen steht grundsätzlich jedem männer.ch-Mitglied oder -
Supporter offen, das über die fachlichen Kompetenzen und die zeitlichen Ressourcen zur 
Mitarbeit verfügt. In begründeten Fällen können auch Nicht-Mitglieder oder -Supporter 
Fachgruppen-Mitglieder sein. In Streitfällen entscheidet der Vorstand nach Anhörung beider 
Parteien.  

Fachgruppen bezeichnen eine Kontaktperson und organisieren sich ansonsten selbst.  

Ziel(e) und Funktionsweise der Fachgruppe werden in einer kurzen Selbstbeschreibung 
festgehalten und auf der Website von männer.ch abgebildet.  

 

6. Organisatorische Einbindung  

Der Fachausschuss ist das Koordinationsgremium der Ansprechpersonen der 
verschiedenen Fachgruppen. Er trifft sich mindestens einmal jährlich auf Einladung der 
Geschäftsstelle.  

Fachgruppen verpflichten sich, der Geschäftsstelle jeweils bis Ende Februar einen kurzen 
Bericht über die Aktivitäten im vorangegangenen Jahr abzuliefern.  

Fachgruppen und Geschäftsstelle bemühen sich generell im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
um eine enge Information und Koordination.  

 

7. Kompetenzen 

Fachgruppen sind grundsätzlich frei in ihrer Tätigkeit, sofern diese im Einklang mit den 
Werten von männer.ch stehen (vgl. Präambel der Statuten) und den Interessen der 
Organisation nicht in grober Weise zuwider laufen.  

Fachgruppen haben ein Antragsrecht z.H. Vorstand und Mitgliederversammlung.  

Fachgruppen können dem Vorstand beantragen, bei Beschlussfassungen in ihrem 
Fachgebiet vor Beschlussfassung vom Vorstand angehört zu werden.  

Öffentliche Stellungnahmen von Fachgruppen, die im Namen der Fachgruppe gemacht 
werden, müssen vorgängig mit der Geschäftsstelle abgesprochen werden.  

 

  



	

8. Budget  

Jede Fachgruppe verfügt über ein Budget von CHF 1‘000 pro Jahr. Es kann frei eingesetzt 
werden (z.B. für die Miete von Räumen, die Einladung von Referierenden, den Besuch von 
Fachveranstaltungen o.ä.).  

Fachgruppen können dieses Budget entweder selbst verwalten oder durch die Buchhaltung 
von männer.ch verwalten lassen. In ersterem Fall erhalten Sie zu Jahresbeginn das Budget 
ausbezahlt und erstatten per Ende Februar des Folgejahres Bericht über dessen 
Verwendung. In letzterem Fall leiten Sie Rechnungen an die Geschäftsstelle weiter, welche 
diese in ihrem Namen begleicht.  

Nicht verwendete Budgets können nur in begründeten Fällen und in Absprache mit der 
Geschäftsstelle in das Folgejahr transferiert werden.  

 

 


